
Beihilfe 

Für verschiedene medizinische Hilfeleistungen gibt es über den Krankenkassenzuschuss hinaus die 
sog. Beihilfe, so z.B.: für Zahnersatzleistungen, bei der Geburt eines Kindes, für eine Kur oder 
RehabilitaƟonsmaßnahme oder im Todesfall.  
 
1) BeihilfeberechƟgt sind nach § 6 Nr. 13 Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(AR-M) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 30. Juni 1998 in einem Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnis standen, das seit dem 1. Juli 1998 zu dem selbem Anstellungsträger 
fortbesteht, und die Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall nach dem gekündigten Tarifvertrag über 
die Gewährung von Beihilfen an Angestellte, Lehrlinge und Anlernlinge des Landes vom 26. Mai 1964 
haben.  
Diese erhalten weiterhin Beihilfe nach den jeweils geltenden BeihilfevorschriŌen für die BeamƟnnen 
und Beamten der Evangelischen Landeskirche in Baden.  
 
2) Dies gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 30. Juni 1998 in einem 
Arbeitsverhältnis nach AR-N (GVBl. 1993 S. 74) bzw. AR-G (GVBl. 1999 S. 113) gestanden haben.  
 
3) TeilzeitbeschäŌigte erhalten jedoch nur den ProzenƩeil ihres BeschäŌigungsgrades.  
 
4) Sollte die Ehegaƫn / der EhegaƩe im Beamtenstatus (oder Pfarrstatus) und somit 
beihilfeberechƟgt sein, so ist man selbst als Angehörige / Angehöriger auch beihilfeberechƟgt, wenn 
das Jahreseinkommen die Grenze von 18.000,- Euro nicht übersteigt (vereinfachte Darstellung!).  
 
5) Witwen / Witwer von BeihifeberechƟgten im Beamtenstatus (oder Pfarrstatus) "erben" die 
BeihilfeberechƟgung (vereinfachte Darstellung!). 

https://www.kvbw.de/pb/,W-
2/startseite/beihilfe/rechtsgrundlagen+beihilfe+baden-
wuerttemberg.html 

 

  


